
 

Stadt Wolgast Blatt 1 

Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Landkreis Vorpommern-Greifswald   
vom 16.08.2018 / 06.09.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt: 
 
 
1.  Gesundheitsamt 
1.1 SG Hygiene-, Umweltmedizin und Hafenärztlicher Dienst 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken zur Planung bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stadt Wolgast Blatt 2 

Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sondergebiet 
Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Landkreis Vorpommern-Greifswald   
vom 16.08.2018 / 06.09.2018 

2.  Amt für Bau und Naturschutz 
2.1    SG Bauleitplanung/Denkmalschutz 
2.1.1 SB Bauleitplanung 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die vorgelegten Unterlagen hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit den 
Vorschriften des BauGB und den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften geprüft wurden. 
Nebenstehende Hinweise, Anregungen und Bedenken werden wie folgt berücksichtigt: 
 
1. Die Stadt Wolgast verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan (FNP). Der räumliche Geltungsbe-
reich der 6. Änderung wird im FNP als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die 6. Änderung des FNP 
erfolgt im Parallelverfahren zu der Aufstellung des B-Plans Nr. 32 "Sondergebiet Hirschhof- südlich des 
Mühlenbaches". Als Art der baulichen Nutzung wird für den räumlichen Geltungsbereich der 6. Änderung 
das sonstige Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung "Jagdtourismusgebiet" dar-
gestellt. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die 6. Änderung des FNP einer Genehmigung bedarf. 
2. Die Errichtung bzw. Ansiedlung von zusätzlichen Dauerwohnungen sind nicht Gegenstand der städtebauli-
chen Zielsetzung. Die Zulassung von allgemeinem Dauerwohnen beschränkt sich auf das Wohnhaus im Be-
stand, dem eine Baugenehmigung für ein Mehrfamilienhaus mit 4 WE (Wohneinheiten) vom 15.04.1998              
(Az. 08556-97) sowie in Ergänzung die Änderungsgenehmigung zum Anbau von 2 Balkonen vom 03.05.200 
(Az. 00839-00-13) zugrunde liegt. Die  Planungen sichern somit den Bestand und sehen keine Änderung der 
vorhandenen Nutzung vor. Allgemeine Planungsgrundsätze werden somit nicht verletzt. Der Sachverhalt wird 
in der Begründung klargestellt. In der Bauleitplanung zum B-Plans Nr. 32 "Sondergebiet Hirschhof- südlich 
des Mühlenbaches" wird über die textliche Festsetzung 1.4, die sich am genehmigten Bestand orientiert, die 
dauerhafte Wohnnutzung in einem Wohngebäude mit maximal vier Wohnungen verbindlich geregelt.  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass zur geplanten Errichtung von betriebsbedingten Wohnungen in einem 
durch das Vorhaben erzeugten Bedarf keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. Aussagen zur bedarfsorien-
tierten  und -beschränkten Zulässigkeit einer Betriebswohnung werden in die Begründung aufgenommen. 
 
2.1.2 SB Bodendenkmalpflege 
Auf das Vorkommen und die Maßnahmen zur Sicherung von Bodendenkmalen wird unter Pkt. 7 der Begrün-
dung zur 6. Änderung des FNP hingewiesen. In der verbindlichen Bauleitplanung zum B-Plan Nr. 32 wurden 
diese Maßnahmen in den Plan mit Festsetzungscharakter übernommen. 
2.1.3 SB Baudenkmalpflege 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch das Vorhaben Belange der Baudenkmalpflege nicht berührt 
werden. 

 

2.2  SG Naturschutz 

Die nachgereichte Stellungnahme des SG Naturschutz vom 06.09.2018 ist nachfolgend enthalten. 

 
3. Amt für Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung 
3.1 SG Abfallwirtschaft/Immissionsschutz 
3.1.1  SB Abfallwirtschaft und Bodenschutz 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der unteren Abfallbehörde und Bodenschutzbehörde in den 
Planunterlagen berücksichtigt wurden und keine weiteren Forderungen bestehen. 
3.1.2 SB Immissionsschutz 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der unteren Immissionsschutzbehörde keine Einwände 
bestehen.  
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Landkreis Vorpommern-Greifswald   
vom 16.08.2018 / 06.09.2018 

 
3.2 SG Wasserwirtschaft 

Die Hinweise und Auflagen aus der Stellungnahme der unteren Wasserbehörde vom 20.10.2017, enthalten in 
der Gesamtstellungnahme des LK im Zusammenhang mit der Planungsanzeige nach § 17 LPlG M-V vom 
06.11.2017) sind vollumfänglich bei der verbindlichen Planung zum B-Plan Nr. 32 berücksichtigt worden. 

 

4. Straßenverkehrsamt 
4.1     SG Verkehrsstelle 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass grundsätzlich keine Einwände bestehen. Der nebenstehend unter dem 
ersten Anstrich benannte Hinweis ist in die Begründung zur 6. Änderung des FNP unter Abschnitt 9. Hinweise 
bereits aufgenommen worden, der unter dem zweiten Anstrich benannte Hinweis wird zusätzlich unter Ab-
schnitt 9. der Begründung aufgenommen. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Landkreis Vorpommern-Greifswald   
vom 16.08.2018 / 06.09.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untere Naturschutzbehörde 

 

 
 

Bei Aufstellung der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes sind die Belange des Umweltschutzes einschließ-
lich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen und in die Abwägung der öffentlichen 
und privaten Belange einzustellen (§ 1 Abs. 6 Pkt. 7 BauGB). Der dafür erforderliche Umweltbericht wurde 
entsprechend § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 unter Verwendung der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und §§ 2a und 4c 
BauGB erstellt. Dabei wurde auch das Schutzgut Fläche, losgelöst vom Schutzgut Boden, betrachtet. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Landkreis Vorpommern-Greifswald   
vom 16.08.2018 / 06.09.2018 

 

Die wesentlichen Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung aus dem Artenschutzbeitrag zum B-Plan Nr.  
32 werden in den Umweltbericht unter den Punkten 2.1.2  und 2.1.2 aufgenommen. 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Umweltbericht nach Einarbeitung der Ergebnisse der artenschutz-
rechtlichen Prüfung (wie o.g. unter den Punkten 2.1.2  und 2.1.2) bestätigt wird. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die vorgeschlagenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
bestätigt werden. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern 
vom 20.07.2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

 
 
 
Es wird darauf verwiesen, dass eine zusätzliche dauerhafte Wohnnutzung innerhalb des Baugebietes auf 
betriebsbedingte Wohneinheiten beschränkt ist. Die ausschließliche Beschränkung des allgemeinen Dauer-
wohnens auf betriebsbedingtes Wohnen ist jedoch nicht Gegenstand der Planung. Dauerwohnen in dem (ne-
benstehend erwähnten Wohngebäude im Baubestand) ist wird mit vorliegender Planung nicht ausgeschlossen. 
Das allgemeine Dauerwohnen beschränkt sich auf dieses Wohnhaus im Bestand, dem eine Baugenehmigung 
für ein Mehrfamilienhaus mit 4 WE vom 15.04.1998 (Az. 08556-97) sowie in Ergänzung die Änderungsgeneh-
migung zum Anbau von 2 Balkonen vom 03.05.200 (Az. 00839-00-13) zugrunde liegt. Die  Planungen sichern 
somit den Bestand und sehen hier keine Änderung der vorhandenen Nutzung vor. Der Sachverhalt wird in der 
Begründung klargestellt. In der Bauleitplanung zum B-Plans Nr. 32 "Sondergebiet Hirschhof- südlich des 
Mühlenbaches" wird über die textliche Festsetzung 1.4, die sich am genehmigten Bestand orientiert, die 
dauerhafte Wohnnutzung in einem Wohngebäude mit maximal vier Wohnungen verbindlich geregelt. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seit der positiven Stellungnahme vom 22.05.2018 die Grundzüge der 
Planung unverändert geblieben sind und die raumordnerische Zustimmung für die 6. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Stadt Wolgast i.V.m. der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 32 „Sondergebiet Hirschhof 
– südlich des Mühlenbaches“ weiterhin aufrecht erhalten wird.  
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  StALU Vorpommern 
vom 10.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern 
zu vertretenden Belange der Abteilungen Naturschutz, Wasser und Boden durch die vorliegende Planung nicht 
berührt werden und hinsichtlich der vom Amt zu vertretenden Belange des Immissionsschutz und Abfallrechts 
zur o. a. Planungsabsicht keine Bedenken und Hinweise bestehen. 

 



 
 
 
 
 

Stadt Wolgast Blatt 8 

Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Landesamt für Kultur und Denkmalpflege. Archäologie und 
Denkmalpflege   

 

Keine Stellungnahme angegeben. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Straßenbauamt Neustrelitz  
vom 03.08.2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und insbesondere im Rahmen der Planung 
zur verbindlichen Bauleitplanung des B-Planes Nr. 32 berücksichtigt. 
  
 
Im Rahmen der hier abwägungsrelevanten Planung zur 6. Änderung des FNP ergeben sich keine weiteren 
Erfordernisse, da der Gemeinde keine Möglichkeiten gegeben sind, durch Festsetzungen und/oder Nutzungs-
regelungen auf Bereiche einzuwirken, die sich außerhalb des plangegenständlichen Geltungsbereiches befin-
den. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Straßenbauamt Neustrelitz  
vom 03.08.2018   
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Straßenbauamt Neustrelitz  
vom 03.08.2018   
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Zweckverband Wasserversorgung- und Abwasserbeseiti-
gung -  Festland Wolgast  vom 26.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 
Die in der Stellungnahme vom 23.05.2018 formulierten Hinweise werden in der verbindlichen Planung zum            
B-Plan Nr. 32 berücksichtigt. In die Begründung zur 6. Änderung des FNP sind diese unter Abschnitt 9. als 
Hinweise aufgenommen worden. Es wird zur Kenntnis genommen, dass Zusätze bzw. Änderungen von Seiten 
des Zweckverbandes nicht vorgebracht werden. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Wasser- und Bodenverband „Insel Usedom- Peenestrom“ 
vom 20.08.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die in der Stellungnahme vom 14.05.2018 zum B-Plan Nr. 32 formulierten Anregungen und Hinweise werden 
vollinhaltlich im Rahmen in der verbindlichen Planung zum B-Plan Nr. 32 berücksichtigt. Planungserfordernisse 
zur hier abwägungsrelevanten vorbereitenden Planung der 6. FNP-Änderung ergeben sich daraus nicht. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Anregungen und Ergänzungen vorgebracht werden. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: E.DIS Netz GmbH   

vom 06.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass es vorbehaltlich weiterer Abstimmungen zur Sicherung des vorhande-
nen Anlagenbestandes seitens der e.dis Netz GmbH  keine Einwände gegen die Planung gibt und die grund-
sätzliche Zustimmung erteilt wird. 

 
Die nebenstehenden Hinweise finden in der verbindlichen Bauleitplanung zum B-Plan Nr. 32 Berücksichtigung. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: E.DIS Netz GmbH   

vom 06.08.2018 
 

 

 

 
Der in der Karte dargestellte Bestand befindet sich außerhalb des Plangebietes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planauszug 
 
Planauszüge dienen nur zu Planungszwecken und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: E.DIS AG   

vom 06.08.2018 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Deutsche Telekom Technik GmbH Technische Infrastruktur- 
NL Nordost Fachreferent Produktion vom 09.08.2018   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Telekom Deutschland GmbH als Netzeigentümerin und Nutzungs-
berechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt hat, 
alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzu-
nehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass es seitens der Telekom grundsätzlich keine Einwände gegen die 6. 
Änderung des Flächennutzungsplanes gibt. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich Telekommunikationslinien im Planungsbereich befinden. 
 
Für zukünftige Erweiterungen sind Möglichkeiten neben den vorhandenen Telekommunikationslinien im Plan-
gebiet ausreichend vorhanden. Die Ausweisung von Flächen für Versorgungsanlagen der Telekommunikation 
ist nicht erforderlich.  
Das Erfordernis besonderer bauplanungsrechtlicher Regelungen für diesen Bereich ist nicht gegeben. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Deutsche Telekom Technik GmbH Technische Infrastruktur- 
NL Nordost Fachreferent Produktion vom 09.08.2018     
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Gasversorgung Vorpommern Netz GmbH 
vom 31.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Geltungsbereich der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes 

keine Versorgungsanlagen der Gasversorgung Vorpommern Netz GmbH vorhanden sind. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Gasversorgung Vorpommern Netz GmbH 
vom 31.07.2018 

 
Nebenstehende Anmerkung, dass eine Versorgung mit Erdgas bei gegebener Wirtschaftlichkeit möglich ist, 
wird zur Kenntnis genommen. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: GDMcom für GasLine Telekommunikationsgesellschaft 
deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG vom 14.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, das Anlagen des Betreibers: 
GasLINE Telekommunikationsgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG  
nicht betroffen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
Nebenstehende Hinweise sind beachtet worden. Die GasLINE Telekommunikationsgesellschaft deutscher 
Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG wurde am Verfahren beteiligt. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: GDMcom für GasLine Telekommunikationsgesellschaft 
deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG vom 14.08.2018 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Auskunft nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen 
des vorgenannten Unternehmens gilt, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, 
bei denen weitere Auskünfte einzuholen sind. Weitere Betreiber, deren Tätigkeit der Stadt in ihrem Stadtgebiet 
bekannt ist, sind im Verfahren beteiligt worden. 
 
Die Prüfung der Korrektheit der Darstellung des angefragten Bereiches ergab, dass dieser überdimensioniert 
und nach Norden verschoben dargestellt ist. Der dargestellte  Bereich enthält jedoch das Plangebiet. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: GDMcom für GasLine Telekommunikationsgesellschaft 
deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG vom 14.08.2018 

 
Der Anhang – Auskunft Allgemein wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im  angefragten Bereich bzw. im Plangebiet keine  Anlagen und 
keine zurzeit laufenden Planungen der: 
GasLINE Telekommunikationsgesellschaft Deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG  
 
befinden.  
Die Versorger:  
EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH 
innogy Gas Storage NWE GmbH 
sind neben der hier angefragten: 
GasLine Telekommunikationsgesellschaft Deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG 
 
jeweils am Verfahren beteiligt worden. 

 



 
 

Sondergebiet Hirschhof-südlich des Mühlenbaches 23. Juli 2018, 09:08 Uhr  

Von  Gugas Herr Heidschmidt  

An  ingrid.henzen@wolgast.de 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

   

Im betroffenen Baubereich –Projekt  Sondergebiet Hirschhof-südlich des Mühlenbaches – unterhält 
die GUGAS GmbH keine kommunalen Gasversorgungsnetze.  

 Flüssiggasanlagen in Einzelversorgung werden ebenfalls nicht betreut. 

Versorgungsanfragen für dieses Gebiet liegen aktuell nicht vor. 

   

Mit freundlichen Grüßen 
 GUGAS GmbH 
M. Heidschmidt 
  
GUGAS GmbH 
Zehntfeldweg 17 
17087 Altentreptow 
www.gugas.de 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Gugas GmbH 
vom 23.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die GUGAS GmbH im betroffenen Baubereich des benannten Projek-
tes  Sondergebiet Hirschhof-südlich des Mühlenbaches und damit folglich im Plangebiet der 6. Änderung des 
Flächennutzungsplans keine kommunalen Gasversorgungsnetze unterhält, dass Flüssiggasanlagen in Einzel-
versorgung ebenfalls nicht betreut werden sowie Versorgungsanfragen für dieses Gebiet aktuell nicht vorlie-
gen. 

 

mailto:heidschmidt@gugas.de
mailto:ingrid.henzen@wolgast.de
http://www.gugas.de/
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: NBB für EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH 
vom 26.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co.KG (NBB) 
im Rahmen der ihr übertragenen Netzbetreiberverantwortung namens und im Auftrag der am Verfahren betei-
ligten EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH handelt. 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Plangebiet der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes keine 
Anlagen der NBB liegen. 

 

Andere Versorgungsträger sind am Verfahren beteiligt worden. 

 

Nebenstehender Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Falls sich der Plangeltungsbereich im Verfahren än-
dern sollte, werden die Versorgungsunternehmen bzw. Netzbetreiber (einschließlich der NNB) erneut am 
Verfahren beteiligt. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: NBB für EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH 
vom 26.07.2018 

 

 

 

 

 

 
Nebenstehender Hinweis zur kostensparenden Einholung von Leitungsauskünften über das Internet wird zur 
Kenntnis genommen. 



Leitungsauskunft 6. Änderung Flächennutzungsplan Stadt Wolgast 10. August 2018, 

14:49 Uhr  

Von  andre.tenbrock@innogy.com  

An  ingrid.henzen@wolgast.de 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 bezugnehmend auf Ihre Anfrage in oben genanntem Projekt teilen wir Ihnen mit, dass 
sich in den genannten Bereichen keine unserer Leitungen befinden. Es handelt sich um 
eine irreführende Bemerkung in der Auskunft der Fa. gdmcom, da unsere nächsten Lei-
tungen sich in großer Entfernung befinden. Wir arbeiten aktuell an einer Änderung der 
standardisierten Antwortschreiben. 

  

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Vielen Dank! 

  

Mit freundlichen Grüßen  

ppa. André Tenbrock-Ingenhorst  

innogy Gas Storage NWE GmbH 
Betrieb Erdgasspeicher  
Amtsvenn 26  
48599 Gronau  
T  +49 2565 9335 3410  
F  +49 201 12 12 32654 
M +49 171 761 8845 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: innogy Gas Storage NWE GmbH 
vom 10.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich keine Leitungen der innogy Gas Storage NWE GmbH im Plange-
biet bzw. nur in großer Entfernung befinden. 
Nebenstehende weiterführende Sachverhalte werden zur Kenntnis genommen. 
 

 

mailto:andre.tenbrock@innogy.com
mailto:ingrid.henzen@wolgast.de
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: GDMcom für Verbundnetz Gasspeicher GmbH (VNG) vom 

02.08.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Anlagen des Betreibers: 
 
Verbundnetz Gasspeicher GmbH (VNG)  
 
nicht betroffen sind. 
 
 
 
 
 
 
Nebenstehende Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: GDMcom für Verbundnetz Gasspeicher GmbH (VNG)   
vom 02.08.2018 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Auskunft nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen 
der vorgenannten Unternehmen gilt, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei 
denen weitere Auskünfte einzuholen sind. Weitere Betreiber, deren Tätigkeit der Stadt in ihrem Stadtgebiet 
bekannt ist, sind im Verfahren beteiligt worden. 
 

 
Die Prüfung der Korrektheit der Darstellung des angefragten Bereiches ergab, dass dieser korrekt dargestellt 
ist.  
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: GDMcom für Verbundnetz Gasspeicher GmbH (VNG)   
vom 02.08.2018 

 
Der Anhang – Auskunft Allgemein wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im  angefragten  Bereich keine  Anlagen und keine zurzeit laufen-
den Planungen der/s am Verfahren beteiligten Anlageneigentümers, der  
VNG Gasspeicher GmbH  
 
im Plangebiet befinden sowie keine Einwände gegen das Vorhaben bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehend drei benannten Versorger:  
GasLine Telekommunikationsgesellschaft Deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG 
EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH 
innogy Gas Storage NWE GmbH 
 
sind jeweils am Verfahren beteiligt worden. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Gemeinde Rubenow über Amt Lubmin  

vom 02.07.2018 /PE 18.07.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde Rubenow keine Einwände, Hinweise und Bedenken 
erhebt sowie Belange der Gemeinde Rubenow nicht beeinträchtigt werden. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Gemeinde Rubenow über Amt Lubmin  

vom 02.07.2018 /PE 18.07.2018 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Gemeinde Katzow über Amt Lubmin  

vom 03.09.2018 /PE 06.09.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde Katzow keine Einwände, Hinweise und Bedenken erhebt 
sowie Belange der Gemeinde Katzow nicht beeinträchtigt werden. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Gemeinde Katzow über Amt Lubmin  

vom 03.09.2018 /PE 06.09.2018 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:    Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis: Gemeinde Karlsburg über Amt Züssow   

vom 18.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde Karlsburg keine Anregungen und Hinweise vorbringt. 
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Anlage zum Abwägungsbeschluss 

Beteiligung - Entwurf 

6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Wolgast i.V.m. Bebauungsplan Nr. 32 „Sonderge-
biet Hirschhof – südlich des Mühlenbaches“ 

Stellungnahme:   Behörde/TÖB  Nachbargemeinde  Bürger 

Abwägungsergebnis:  
 

 

 

  

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Stellungnahmen bzw. Anregungen und Hinweise von 
Bürgern abgegeben. 

 

 

 


